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Die Regelungen des § 58 Nrn. 8 bis 10 Spielordnung im Hinblick auf die 

Errichtung einer Technischen Zone gelten nicht. 

§ 51 Verkleinertes Spielfeld / Kleinspielfeld 

(1) Die Altersklasse der D-Junioren spielt im normalen Großfeld (s. § 58 

Spielordnung) auf einem verkleinerten Spielfeld von Strafraum zu Strafraum 

(siehe Grafik unten); Die Seitenauslinien des verkleinerten Spielfeldes sind vom 

12 m Strafraum im Abstand von 10 m nach außen zu markieren. Der Strafraum 

ist 12 m im Rechteck, um das Tor zu kennzeichnen. Der Strafstoßpunkt ist 9 m 

von der Torlinie im Strafraum zu kennzeichnen. Die Torgröße wird auf 5 m x 2 

m festgelegt. Die Linienkennzeichnung kann mit flachen Hütchen durchgeführt 

werden. 

 Es nehmen neun Spieler pro Mannschaft am Spiel teil. Einer davon muss der 

 Torwart sein. Es kommen die Spielregeln und Spielbestimmungen des 

 Großfeldes zur Anwendung. 

(2) Die Spiele der E- und F-Junioren werden grundsätzlich auf Kleinfeld mit sieben 

Spielern pro Mannschaft oder gemäß der Richtlinie Minifußball durchgeführt.  

(4) Im Übrigen gelten die vom BFV gesondert erlassenen Richtlinien für den 

Kleinfeldfußball (A- bis C-Junioren, D- bis F-Junioren). 
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§ 52 Spielgemeinschaften 

(1) Die Bildung von Spielgemeinschaften zwischen zwei oder mehreren Vereinen 

ist in allen Altersklassen zulässig.  


